
 

 
 

Allgemeinverfügung 
über die Widmung von Gemeindestraßen  

in der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg 

 

Widmungsverfügung  

 

Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 1. August 

1977 – in der derzeit geltenden Fassung - und dem Beschluss des Ortsgemeinderates 

Schönenberg-Kübelberg vom 19.09.2024, werden die nachfolgend aufgeführte 

Gemeindestraßen mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 

 Am Kübelberg (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 1281/6, in einer Länge 

von ca. 190 m, beginnend ab Mini-Tec-Allee. 

Der restliche Teil des Flurstückes 1281/6 wurde bereits in der Vergangenheit für 

den öffentlichen Verkehr gewidmet. 

 

 In den Aspen (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst die Flurstücke 1261/4 und 1266.  

Die Flurstücke 1263 und 1267 erhalten die Widmung mit der Zweckbestimmung 

„Fußweg“. 

 

 Im Lehmengarten (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 1274. 

 

 Im Wirthum (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 1275. 

 

 Rosenstraße (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung der Flurstücke 56 und 64 erfolgt mit der Zweckbestimmung 

„Fahrweg“. 

Das Flurstück 65/1wurde bereits in der Vergangenheit als Gemeindestraße 

gewidemt. 
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 Saarbrücker Straße (Gemarkung Kübelberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 445/1 als Stichstraße 

zur B 423 in einer Länge von ca. 65m, bis Höhe der nördlichen 

Grundstücksgrenzen der Flurstücke 444/2 und 449/1. 

 

 Bahnhofstraße (Gemarkung Schönenberg) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 180 und das 

Flurstück 181, in einer Länge von ca. 70 m bis zum Flurstück 177/4. 

 

 Grieser Straße (Gemarkung Sand) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 44 als Stichstraße zur 

K 9 in einer Länge von ca. 49m. 

 

 Miesauer Straße (Gemarkung Sand) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst die Flurstücke 280 und 281, sowie 

das Flurstück 241 in einer Länge von ca. 15m, gemessen von der L356. 

 

 Ringstraße (Gemarkung Sand) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 146 in einer Länge von 

ca. 39 m, beginnend bei Flurstück 145, endend bei östlichen Grenze des 

Flurstücks 624/3. 

Die Flurstücke 127 und 145 wurden bereits in der Vergangenheit für den 

öffentlichen Verkehr gewidmet. 

 

 Seegasse (Gemarkung Sand) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst die Flurstücke 188/2, 187/2 und 

186/2. Das Flurstück 164 wurde bereits in der Vergangenheit für den öffentlichen 

Verkehr gewidmet. 

 

 Wiesenstraße (Gemarkung Sand) 

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 265. 

 

Die gewidmeten Verkehrsflächen sind in den beigefügten Planauszügen dargestellt. 

Die Pläne können auch jederzeit beim Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt – im 

Rathaus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal eingesehen werden. 

Der Gemeingebrauch der gewidmeten Straßenflächen wird gem. § 34 Abs. 1 LStrG 

auf die nach der Straßenverkehrsordnung zulässigen Nutzungsarten beschränkt.  

Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung 

Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbands-gemeindeverwaltung 

Oberes Glantal, Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg oder durch E-Mail mit 

qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz an vg-oberes-

glantal@poststelle.rlp.de, einzulegen.  

Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung, Kreisrechtsausschuss, Trierer Str. 49-

51, 66869 Kusel, eingelegt werden. 

 

Schönenberg-Kübelberg, 16.11.2024  

Verbandsgemeinde Oberes Glantal 

 

gez.  

Christoph Lothschütz 

Bürgermeister 
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Planauszüge: 
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Legende der Planauszüge: 

Widmung als Gemeindestraße 

Widmung als Fuß- oder Fahrweg 

Widmung bereits erfolgt 


